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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0014/2011  Datum: 12.01.2011

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und 
Bodenmanagement 

Az: 62 rü 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

10.02.2011 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

31.01.2011 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

x einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Arbeitskreis 
"Straßenbenennungen" 

 

17.11.2010 

TOP 10 nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Benennung des noch zu bauenden Straßenverbindungsstückes zwischen 

Altlöhrtor und Viktoriastraße gemäß des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 16 Änderung 6, 
Löhrstraße/Kleinschmittsgäßchen/Altlöhrtor/Viktoriastraße/Schloßstraße 

 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt, die amtliche Bezeichnung 
 
    „Altlöhrtor“ 
 
auf den im beiliegenden Kartenauszug schraffiert dargestellten zukünftigen Straßenbereich 
 
auszudehnen. 
 
Begründung: 
Die nach o.g. Bebauungsplan vorgesehene Durchfahrt von der Viktoriastraße zum Altlöhrtor 
auf dem Gelände der ehemalig dort ansässigen Sektkellerei Sartor ist sinnvoller Weise 
amtlich zu benennen, da dieser als öffentliche Fläche zu widmende (überbaute) Bereich als 
Zu- und Abfahrt für das Parkhaus Altlöhrtor vorgesehen ist. Die Orientierung für 
insbesondere ortsfremde Nutzer des Parkhauses wird durch diese Benennung eindeutig. 
 
Anlage: Kartenauszug 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


